
  

Gemeinde Heddesheim       Rhein-Neckar-Kreis 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 15 Abs. 1 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und Lei-
chenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) sowie den §§ 2, 11, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Heddesheim am 
16.02.2017 die nachstehende 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung), zu-
letzt geändert am 22.09.2011, beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Das Gebührenverzeichnis (Anlage zur Friedhofssatzung) nach § 30 Abs. 1 der Friedhofssat-
zung vom 22.09.2011  wird durch die als Anlage zu dieser Satzung beigefügte Fassung er-
setzt. 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.03.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gebührenverzeichnis nach § 
30 Abs. 1 der Friedhofssatzung vom 22.09.2011 außer Kraft. 
 
 
 
Heddesheim, 17.02.2017 
 
 
 
 
Michael Kessler 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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1.3  von Tot- und Fehlgeburten EUR    150,-- 
 
1.4  Zuschlag für die Herstellung von  
       Tiefgräbern von je EUR    200,-- 
 
1.5  Zuschlag zu 1.1 – 1.4 für Bestattungen 
       an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 25% 
 

2. für die Beisetzung von Aschen 
 
2.1  Beisetzung einer Urne bei Inanspruchnahme 
       der Friedhofskapelle von der 
       Überführung zur Einäscherung EUR    390,-- 
 
2.2  Beisetzung einer Urne ohne sonstige 
       Inanspruchnahme der gemeindlichen 
       Bestattungseinrichtungen EUR    145,-- 
 
2.3  Zuschlag zu 2.1 – 2.2 für Beisetzungen 
       an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 25% 
 

3.  für die Überlassung eines Reihengrabes 
 
3.1  für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren EUR    900,-- 
 
3.2  für Personen unter 6 Jahren EUR    250,-- 
 

4. für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 
 
4.1  für ein Wahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.100,-- 
 
4.2  für ein Rasenwahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.500,-- 
 
4.3  für ein Mauerwahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 2.500,-- 
 
4.4  für ein Urnenwahlgrab 
 
       4.4.1  je Einzelgrabfläche EUR    750,-- 
 
       4.4.2  je Rasengrabfläche EUR    750,-- 
 
       4.4.3  je anonyme Rasengrabfläche EUR    300,-- 
 
4.5  für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 
       4.5.1  für die Dauer einer Nutzungsperiode wie unter Ziffer 
                 4.1 – 4.4 
 
       4.5.2  für eine davon abweichende Nutzungsdauer 
                 wie unter Ziffer 4.1 – 4.4, anteilig nach dem Verhältnis 
                 der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. 



 

                 Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 
 

5. für sonstige Leistungen 
 
5.1  für die Ausgrabung von Leichen oder Gebeinen EUR    510,-- 
 
5.2  für die Ausgrabung von Urnen EUR      60,-- 
 
5.3  für die Benutzung der Friedhofshalle (Trauerhalle) EUR    330,-- 
 
5.4  Zuschlag zu 5.1 in besonders erschwerten Fällen 50% 
 

6.   Grabpflegegebühr 
 
      6.1  für ein Rasenwahlgrab, je Einzelgrabfläche EUR 1.930,-- 
 
      6.2  für ein Rasenurnengrab                                                                    EUR  620,-- 

 


